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Uel:i der Schreiber:

Barner
Platie

Die Stimmen
des Volkes

Man pflegt jeweils nach Abstim-
mungen die Ergebnisse einer nihe-
ren Priifung zu unterziehen, und
da es diesmal — ich meine am 18.
Februar — im Kanton Bern um die
gesetzliche Voraussetzung fiir die
Einfithrung des Stimm- und Wahl-
rechts der Frauen in den Gemein-
den ging, also um eine wichtige,
zukunfrstrichtige Sache, will ich es
auch einmal versuchen.

s

Da wire einmal folgendes zu be-
merken: 64118 Stimmbiirger wa-
ren dafiir, 58805 dagegen. Ich
ziehe daraus scharfsinnig den
Schluf, daf die Vorlage angenom-
men wurde, und gebe offen zu, dafl
ohne mich das Resultat ganz anders
ausgesehen hitte, nimlich nur noch
64117 Ja gegen immerhin 58806
Nein. Ein erhebendes Gefiihl, fast
ein wenig das Ziinglein an der
Waage gewesen zu sein!
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Trotz meiner engen Verbundenheit
mit der Scholle habe ich also ein
tiberzeugtes Ja in den Urnenschlitz
gesteckt. Sonst waren die Land-
wirte nimlich grofitenteils dagegen.
Das hat man ganz deutlich im
Amtsbezirk Bern gesehen, wo von
den elf Gemeinden nur die vier
biuerlichsten (Kirchlindach, Ober-
balm, Vechigen und Wohlen) ab-
lehnten. Viel schlimmer noch war
es aber in den Aemtern Trachsel-
wald, Signau, Nieder- und Ober-
simmental, Frutigen, Oberhasli und
Schwarzenburg, wo keine einzige
der insgesamt 49 Gemeinden den
Frauen die politische Gleichberech-

48 NEBELSPALTER

tgung zubilligte. Eigentlich er-
staunlich, wenn man bedenkt, daf}
von all den weltoffenen Fremden-
orten des Oberlandes einzig Inter-
laken den Fortschritt bejahte. Um
so aufsehenerregender ist das Re-
sultat aus der abgelegensten und
weltfernsten Mini-Gemeinde unse-
res Kantons: Ablindschen. Dort
gingen fiinfzehn Mann zur Urne.
Sechs stimmten Nein, neun stimm-
ten Ja. Also Annahme im Verhilt-
nis 3:2. Wer Ablindschen noch
nicht kennt, der merke sich, daff
dieses liebliche Gebirgsdorf vom
Jaunpaf aus zu erreichen ist. Au-
Rer einem kleinen Kirchlein besitzt
es auch ein Gasthaus. Ausfliigler

sind immer willkommen — auch
weibliche.
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Daf man in Hindelbank dem

Frauenstimmrecht eher abgeneigt
ist, war zu erwarten; die Frauen,
die sich dort in grofler Zahl und
fiir lingere, vom Richter festge-
setzte Dauer aufhalten, eignen sich
nicht besonders gut als politische
Wiirdentragerinnen. Ebenso war zu
erwarten, dafl die Gemeinde Frau-
brunnen sich positiv entscheiden
wiirde; nomen est omen, wie schon
die alten R8mer zu sagen pflegten.
In Steffisburg dagegen war ich eher
skeptisch, weil sich mit diesem Na-
men unweigerlich der Gedanke an
einen Minnerchor verbindet. Doch
siche da: 773 Ja gegen 685 Nein.
Wahrscheinlich gibt es in Steffis-
burg doch auch noch einen Ge-
mischten Chor.
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Zusammenfassend 1df8t sich sagen
(so horen alle wissenschaftlichen
Untersuchungen auf), daf alle hi-
storisch bedeutenden Ortschaften
des Kantons, so da sind Bern, Burg-
dorf, Thun, Herzogenbuchsee, Lan-
genthal, Laupen, Aarberg, Biel und
Erlach, den Schritt in die Zukunft
gewagt haben und im Verlaufe der
nichsten paar Jahrhunderte auch
dieLandbevolkerung mitreiflen wer-
den, wie man das schon oft auf an-
dern Gebieten erfahren hat (Radio,

Miirren

bietet Skifahren am Schilthorn
bis in den Sommer hinein.

— Self-Service Restaurants,

— Allmendhubel-Bahn und

— Dorf-Skilifte

bis Ostern in Betrieb.

Garagen + Parkraum in Lauter-
brunnen (Mirrenbahn) 14 km und
Stechelberg (Schilthornbahn) 18
km von Interlaken.

Verkehrsbiiro Miirren
Tel. 036/346 81
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war eigentlich gelernter Beck

und bis vor etwa sieben Jabren
als Bickermeister gut gefabren;
dann aber fing das Friihaufsteben
ihm auf die Nerven an zu geben.
Behauptend, daff dies schlauer sei,

Ein Berner
namens
Heini Reck

verkaufte er die Bickerei
und weibte seinen Lebenswandel
dem Occasionen-Autobandel.

Der Handel mit gebrauchten Wagen
hat aber wenig eingetragen;

so hat er denn, von Not getrieben,
sich in der Zeitung ansgeschrieben.

Vorgestern fand er eine Stelle:
als Bicker-Confiseur-Geselle.

Ll ol ol

Auto, Badewanne usw.). Sogar in
Oberhiinigen (Amt Konolfingen),
dessen 5 Jasager von 54 Neinsagern
erdriickt wurden, was, wenn ich
mich nicht tdusche, die krasseste
Ablehnung im Kanton war, wird
vielleicht eines Tages eine Gemein-
deprisidentin amtieren. Man mufl
nur nichts iiberstiirzen wollen.
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AbschlieBend mufl ich jetzt noch
etwas nachholen, dessen Fehlen Th-
nen moglicherweise aufgefallen ist:
Die Ergebnisse aus dem Berner Jura.
Machen wir es kurz: Simtliche ju-
rassischen Amtsbezirke haben die
Vorlage angenommen! Was ist dar-
aus zu folgern? Dafl der Jura dem
alten Kantonsteil seinen Willen auf-
gezwungen hat? Selbst wenn es so
wire — auf diese Weise lasse ich
mich gerne von den Jurassiens be-
einflussen. Ich glaube aber eher,
dies sei ein Zeichen dafiir, daf} die
Mehrheit in Delsberg, Saignelégier,
Moutier und Porrentruy eben nicht
anders eingestellt ist als die Mehr-
heit in Bern, Burgdorf, Thun und
Langenthal, und das hat mit Sepa-
ratismus nicht das geringste zu tun.
Ganz im Gegenteil.

Gesetzwidrig

Ausgerechnet an jenem Sonntag-

abend, da das Bernervolk das Ge-
setz iiber das Salzregal mit 70201
Ja gegen 50518 Nein angenommen
hatte, passierte mir in der Kiiche
ein anfinglich unbedeutend erschei-
nendes, nachtriglich aber hochst
peinliches Malheur. Ich stief im
Kiichenschrank an die Packung mit
Kochsalz, die dort auf einem schma-
len Regal steht. Die Packung kipp-

te um, und ein kleines Quantum
Salz (rund fiinf Gramm) fiel unter
das Salzregal. Ich wischte das weifle
Hiufchen zusammen, warf es in
den Schiittstein und spiilte es mit
Wasser in den Ablauf.

Erst nachher, als ich das Gesetz
tiber das Salzregal noch einmal|
durchlas, wurde ich mir der Unge-
heuerlichkeit dieser Tat bewufit und'
erstarrte zur Salzsiule. Ich hatte
‘ein soeben angenommenes Gesetz
verletzt. Denn in Artikel 4 dieses
Gesetzes ist zu lesen:

Wer obne Bewilligung der zustindigen
Behérden ... unter das Regal fallendes
Salz in den Kanton einfiibrt ..., wird
mit einer Bufle von Fr. 2.— fiir jedes
Kilo Salz bestraft.

Was aber hatte ich anderes getan
als Salz, das unter das Regal ge-
fallen war, in den Kanton einge-
fithrt? Denn vom Schiittstein fiihrt
die Kanalisation geradewegs in die
Aare, und die Aare gehdrt dem
Kanton!

Zwar droht mir bei einer Kilo-
gramm-Bufle von zwei Franken an-
gesichts der fiinf Gramm nur eine
Bufle von einem Rappen — aber es
geht hier ja nicht um Geld, son-
dern um den staatsbiirgerlichen
Leumund. Darum bin ich recht
froh, dafl Artikel 6 lautet:

«Dieses Gesetz tritt nach seiner An-
nabme durch das Volk aunf den wvom
Regierungsrat zu bestimmenden Zeit-
punkt in Kraft» :

— und im Zeitpunkt meines Ver-
gehens hatte der Regierungsrat
noch gar keine Zeit gehabt, einen
Zeitpunkt zu bestimmen.
Uebrigens wire es noch viel schlim-
mer gewesen, wenn mir das Salz
auf den Riicken gefallen wire. Im
Salzregalgesetz steht nimlich auch:
Im Riickfall kann mit der Bufle Haft
bis zu 30 Tagen verbunden werden.




	Bärner Platte

